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Stadt Gladbeck Gladbeck, 23.11.2020 

 Vorlage Nr. 20/0422 

Federf. Stadtamt: Dezernat V 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

 

Wirtschaftsförderungs- und 

Bauausschuss  

 

Stadtbaurat Dr. Kreuzer 

 

Kenntnisnahme 10.12.2020 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Projektberichte 2. Halbjahr 2020 

 
Begründung: 

 

Das Berichtswesen bei der Stadt Gladbeck sieht vor, zweimal jährlich über investive Bau-

maßnahmen zu berichten, und zwar 

 

- in der letzten Sitzung vor der Sommerpause und 

- in der letzten Sitzung des Jahres 

 

Die Projektberichte sind beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss nimmt die Projektberichte zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 

 

         Dr. Volker Kreuzer 

           - Stadtbaurat - 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


